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AWO Kreisverband Odenwaldkreis e. V. 

Stadtring 168 

64720 Michelstadt 

 

 

 

Rahmenbedingungen und Erläuterungen zum 

Betreuungsangebot im Rahmen des schulischen Ganztags 

Grundschule Beerfurth 
(Stand: 23.04.2026) 

 

 

 

 

1. Trägerschaft und Kontakte 
 

Träger des schulischen Betreuungsangebots an der Grundschule Beerfurth ist der AWO 

Kreisverband Odenwaldkreis e. V., Stadtring 168 in 64720 Michelstadt 

Das Betreuungsteam vor Ort ist telefonisch erreichbar unter: 0157-80548714.  

Die Mail-Anschrift lautet: gta-beerfurth@awo-odenwald.de 

Signal-Messanger: Mitteilung für Textnachrichten. 

 

Erreichbarkeit des Betreuungsteams:  

MO bis FR, 7.30 – 8.35 Uhr (Frühbetreuung) und 12.15 – 15.30 Uhr. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Betreuungszeiten GTA und BGS im laufenden Schuljahr 
 

Das schulische Betreuungsangebot setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Bei Teil 1 handelt 

es sich um das Ganztagsangebot (GTA) und somit um den kosten- bzw. entgeltfreien 

Betreuungsanteil. Teil 2 ist die Betreute Grundschule (BGS). Die BGS ist kostenpflichtig. 

 

GTA und BGS verteilen sich an Schultagen (außerhalb der hessischen Ferienzeiten) in der 

Regel wie folgt: 
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Dienstag, Mittwoch, Donnerstag (GTA) 

 

Zeit Angebot 

07.30 –  

07.50 / 08.35 

Frühbetreuung 

07.50 / 08.35 –  

12.30 / 13.15 

Unterricht 

12.30 – 13.15 

(6. Stunde) 

Unterricht oder GTA (Hausaufgaben / Lernzeit) 

13.15 – 14.00 GTA 

Mittagessen 

Freies Spiel 

14.00 – 14.30 GTA 

Hausaufgaben 

Spielzeit 

14.30 GTA (kurz) 

Abhol- und Entlassungszeit 1 

14.30 – 15.30 GTA 

Betreuungsangebote 

AGs 

15.30 GTA (lang) 

Abhol- und Entlassungszeit 2 

 

Die Betreuung an DI, MI und DO ist kostenfrei. Wenn allerdings an diesen Tagen nur eine 

Frühbetreuung gebucht wird, so entstehen für diese Kosten (12,- € pro Tag Frühbetreuung im 

Monat). 

 

Montag und Freitag (BGS) 

 

Zeit Angebot 

07.30 –  

07.50 / 08.35 

Frühbetreuung 

07.50 / 08.35 –  

12.30 / 13.15 

Unterricht 

12.30 – 13.15 

(6. Stunde) 

Unterricht oder BGS (Hausaufgaben / Lernzeit) 

 

13.15 – 14.00  BGS 

Mittagessen 

Freies Spiel 

14.00 – 14.30 BGS 

Hausaufgaben 

Spielzeit 

14.30 BGS (kurz) 

Abhol- und Entlassungszeit 1 

14.30 – 15.30 BGS 

Betreuungsangebote 

Spielzeit 

15.30 BGS (lang) Abhol- und Entlassungszeit 2 
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Die Betreuung an MO und FR ist kostenpflichtig. Die Kosten hängen davon ab, ob nur eine 

Frühbetreuung oder auch Mittagsbetreuungen gebucht werden: 

 

Frühbetreuung (07.30 – 08.35 Uhr):  12,- € pro Tag im Monat 

Betreuung in der 6. Stunde (MO):  12,- € pro Tag im Monat 

Betreuung in der 6. Stunde (FR):  12,- € pro Tag im Monat 

BGS kurz (bis 14.30 Uhr):   30,- € pro Tag im Monat 

BGS lang (bis 15.30 Uhr):   45,- € pro Tag im Monat  

 

 

Unterschiedliche Abholzeiten an allen Tagen können dieses Schuljahr gebucht werden.  

 

Die Betreuungsvarianten montags und freitags bis 14.30 Uhr bzw. 15.30 Uhr kommen nur 

zustande, wenn dafür jeweils mindestens sieben Kinder angemeldet sind, oder sich unter den 

angemeldeten Kindern mindestens eines befindet, das zum Schuljahr 2026/27 eingeschult 

wird (kommende 1. Klasse).  

Sollten die Betreuungsvarianten an MO und / oder FR nicht Zustandekommen, so werden Sie 

von uns informiert, um eine entsprechende Änderung der Anmeldung vornehmen zu können. 

 

Die Betreuung findet nicht statt, wenn die Schule aus Sicherheitsgründen oder aus 

organisatorischen Gründen geschlossen bleibt oder in Folge höherer Gewalt (gem. § 275 Abs. 

1 BGB) der Zugang zur Schule nicht möglich ist bzw. der Unterricht ausfällt. 

An pädagogischen Tagen der Schule bzw. des Kollegiums der Schule wird die Betreuung im 

herkömmlichen Rahmen geleistet. 

 

 

2.1 Abholung / Heimweg der Kinder 
 

Für den sicheren Heimweg ihrer Kinder sind die Eltern / Personensorgeberechtigten 

verantwortlich. Im Falle einer Abholung der Kinder bitten wir die Abholzeiten zu beachten, die 

in den einzelnen o. g. Betreuungsvarianten vorgesehen sind (14.30 Uhr / 15.30 Uhr).  

 

Ein vorzeitiges Abholen oder ausfallen lassen der Betreuung der Kinder ist nur in schriftlich 

begründeten Ausnahmefällen (Arztbesuch, Therapien, Notfälle) möglich. 

Ab dem Schuljahr 2026/27 ist die Teilnahme an Kindergeburtstagen innerhalb der 

Betreuungszeit möglich. Bitte im Vorfeld die Betreuung informieren. 

 

Kinder, die allein nach Hause gehen, werden um 14.30 Uhr / 15.30 Uhr, je nach angemeldeter 

Betreuungszeit, entlassen. 

Nur in der Zeit von 15.15 – 15.30 Uhr besteht ein Korridor, in dem die Kinder abgeholt werden 

können. 
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3. Ferienbetreuung im Schuljahr 2026/27 
 

Im Odenwaldkreis ist die Ferienbetreuung in „Bereiche“ (Campus) unterteilt. D. h., Schulen 

einer bestimmten Region werden zu einem Campus zusammengefasst und die 

Ferienbetreuung findet dann in der Regel an der größten Schule in der Region statt. 

 

Die Grundschule Beerfurth ist dem „Campus Gersprenztal“ zugeordnet. Die Ferienbetreuung 

findet ab dem Schuljahr 2026/27 in den Räumlichkeiten der Reichenberg-Schule in 

Reichelsheim statt. 

 

In Schuljahr 2026/27 findet die Ferienbetreuung konkret in folgenden Wochen statt: 

 

Herbstferien 2026   05.10.2026 – 09.10.2026 

     12.10.2026 – 16.10.2026 

Weihnachtsferien 2026/27  04.01.2027 – 08.01.2027 

Osterferien 2027   22.03.2027 – 25.03.2027 

     30.03.2027 – 02.04.2027 

Sommerferien 2027   05.07.2027 – 09.07.2027 

     12.07.2027 – 16.07.2027 

     19.07.2027 – 23.07.2027 

     26.07.2027 – 30.07.2027 

 

Betreuungszeitraum an den einzelnen Tagen: 07.30 – 15.30 Uhr 

 

Zwischen 7.30 Uhr und 8.30 Uhr liegt eine „Ankommenszeit“. In dieser Zeit können die 

angemeldeten Kinder in der Reichenberg-Schule ankommen. 

 

Um 8.30 Uhr beginnt das Betreuungsprogramm. Gegen 12.15 Uhr findet das gemeinsame 

Mittagessen statt. 

 

Anschließend geht es wieder in die Betreuung. 

 

Um 14.00 Uhr oder um 15.30 Uhr können angemeldete Kinder abgeholt werden.  

Davor und dazwischen ist keine Abholung möglich. 

 

Kinder, die allein nach Hause gehen, werden erst um 15.30 Uhr entlassen. Ausnahme: Die 

Eltern haben zuvor dem Betreuungspersonal schriftlich mitgeteilt, dass Ihr Kind um 14.00 Uhr 

allein aus der Betreuung entlassen werden kann. 

 

Für die Anreise und Abholung der angemeldeten Kinder zur Ferienbetreuung am Campus 

Gersprenztal (Reichenberg-Schule, Reichelsheim) sind die jeweiligen Eltern verantwortlich. 

 

Es können auch Kinder zur Ferienbetreuung angemeldet werden, die ansonsten nicht in die 

Betreuung in der Schulzeit gehen. 

 

Kosten für eine Woche Ferienbetreuung: 100,- € zuzüglich Mittagessen – siehe unten, 

Punkt 8 (Osterferien 2027: 80,- € pro Woche zuzüglich Mittagessen) 
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4. Anmeldung und Anmeldeverfahren 
 

Anmeldung für die Mittagsbetreuung (MO-FR) 

 

Die Anmeldung für die Mittagsbetreuung in der Schulzeit und für die Ferienbetreuung ist 

zusammen möglich. 

Anmeldungen für Mittagsbetreuung und Ferienbetreuung ausschließlich online unter 

folgendem Link: https://dvs.awo-odenwald.de 

 

In der Anlage finden Sie eine ausführliche Anleitung, wie die Anmeldung funktioniert.  

 

Beachten Sie aber bitte unbedingt folgenden Hinweise:   

 

Verwenden Sie für die Anmeldung KEIN Smartphone und nutzen Sie NICHT den Browser 

„Firefox“. 

 

Für die Mittagsbetreuung in der Schulzeit können Sie unter einer Vielzahl von Varianten 

wählen. Verschaffen Sie sich einen Überblick. 

 

Die Ferienbetreuung ist nur wochenweise buchbar.  

Eine Anmeldung für einzelne Tage ist nicht möglich. 

 

Wichtig für die Online-Anmeldung: 

 

 Die Registrierung zur Anmeldung gilt dauerhaft – die Anmeldung eines Kindes ist für 

jedes Schuljahr neu auszufüllen. 

 

 Anmeldungen für das Schuljahr 2026/27 können ab dem 26.05.2026 verbindlich 

vorgenommen werden. Anmeldefrist ist der 17.06.2026. Danach ist das Portal 

geschlossen. 

 

 In der ersten Schulwoche des Schuljahres 2026/27 liegen die endgültigen 

Stundenpläne vor. Noch etwas später wird bekanntgegeben, wann welche AGs 

stattfinden. 

Daher öffnen wir zwischen dem 10.08.2026 und dem 31.08.2026 das Portal noch 

einmal. 

So können noch Änderungen in der Anmeldung oder Neuanmeldungen vorgenommen 

werden.  

Alle vorgenommenen Änderungen gelten dann erst verbindlich ab dem 

01.09.2026. 

 

Wichtig für August/Schulanfangszeit: Falls Sie bereits eine Betreuung im August 

wünschen (10.08.2026 – 31.08.2026), müssen Sie Ihr Kind im Zeitraum 26.05.2026 – 

17.06.2026 anmelden.  

  

 Nach dem 31.08.2025 werden erneute Änderungen erst wieder ab dem 01.02.2027 

umgesetzt / akzeptiert. 

https://dvs.awo-odenwald.de/
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D. h., Sie können zwar im Portal Eingaben vornehmen und Änderungen eintragen – 

diese gelten dann aber erst ab dem 01.02.2027. 

 

 

Anmeldung für die Frühbetreuung 

 

Ausschließlich händisch (NICHT ONLINE). 

Ein Anmeldeformular und ein SEPA-Lastschriften-Formular dafür finden Sie in der Anlage. 

 

Beide Formulare senden Sie bitte per Mail an: 

gta@awo-odenwald.de 

Sie können die ausgefüllten Formulare auch innerhalb des Anmeldezeitraums in der 

Betreuung abgeben. 

 

Anmeldezeitraum für die Frühbetreuung im 1. Halbjahr des Schuljahres 2026/27:  

26.05.2026 – 17.06.2026 

 

Anmeldungen, die in dieser Zeit eingehen, sind verbindlich. 

 

Änderungen / Anmeldungen in der Frühbetreuung können dann noch einmal vom 

10.08.2026 – 31.08.2026 vorgenommen werden (und gelten ab dem 01.09.2026).  

 

Wenn Sie eine Änderung wünschen, wenden Sie sich in diesem Zeitraum bitte per Mail an 

uns: 

gta@awo-odenwald.de 

 

Anmeldungen zur Frühbetreuung im 2. Halbjahr 2026/27 erfolgen verbindlich im folgenden 

Zeitraum: 10.12.2026 – 25.01.2027 

 

Dafür erhalten Sie rechtzeitig ein neues Anmeldeformular. 

 

 

5. AGs 
 

Kinder, die an einer AG am Nachmittag an einem bestimmten Tag teilnehmen wollen, sind für 

diesen Tag im GTA oder in der BGS anzumelden. Falls eine AG in dieser Zeit (einmal) entfällt, 

werden die Kinder im Ganztag betreut. 

 

Die Teilnahme an einer AG am Nachmittag setzt eine Anmeldung im Ganztag für diesen Tag 

voraus. 

 

 

6. Abrechnung 
 

Gebühren für die Betreuung in der Schulzeit (MO und FR, Frühbetreuung) werden für den 

gesamten Zeitraum der jeweils verbindlichen Anmeldung erhoben (also auch in den Ferien). 

 

mailto:gta@awo-odenwald.de
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Die anfallenden monatlichen Betreuungsgebühren, sowie die Kosten für das Mittagessen 

werden zu Beginn eines Monats für den jeweiligen Vormonat mittels SEPA-

Lastschriftverfahrens vom bei der Anmeldung angegebenen Konto eingezogen. Somit erfolgt 

eine monatliche Bezahlung / ein monatlicher Einzug der Betreuungsentgelte und 

Essensgelder. 

 

Die Entgelte für die Ferienbetreuungen und für die Mittagessen in der Ferienbetreuung werden 

ebenfalls zu Beginn des Folgemonats eingezogen. 

 

 

7. Mittagessen 
 

Mittagessen in der Betreuung in der Schulzeit 

 

Für die Kinder, die bis 14.30 Uhr / 15.30 Uhr an einem Tag angemeldet sind, besteht die 

Möglichkeit, ein warmes Mittagessen einzunehmen. 

 

Hierfür fallen pro Mittagessen 4.00 € an. 

 

Die Entscheidung darüber, ob Mittagessen eingenommen werden sollen, ist mit der 

Anmeldung verbindlich für das gesamte Schuljahr zu treffen. Spätere Änderungen sind hier 

nicht mehr möglich.  

Zudem ist zu beachten, dass keine einzelnen Mittagessen für einzelne Tage gebucht werden 

können. Mittagessen können nur insgesamt für alle Tage, für die ein Kind angemeldet ist, 

gebucht werden. 

 

Kinder, die Montag und / oder Freitag nur bis 13.15 Uhr (6. Stunde) angemeldet sind, können 

kein Mittagessen buchen. 

 

Wird Mittagessen gebucht, sind vereinzelte Abmeldungen davon nur dann möglich, wenn das 

Kind z. B. krankheitsbedingt nicht in der Schule anwesend ist.  

 

Abmeldungen müssen in einem solchen Fall bis spätestens um 8.00 Uhr beim 

Betreuungspersonal (NICHT im Sekretariat der Schule) telefonisch, per Mail oder per 

Textnachricht (Signal) erfolgen. Ausbleibende, verspätete oder unbegründete Abmeldungen 

führen dazu, dass ein Mittagessen nicht abbestellt werden kann. Entsprechend sind diese 

Mittagessen zu bezahlen. Für rechtzeitig im Krankheitsfall abgemeldete Mittagessen werden 

keine Gelder eingezogen. 

 

Kinder, die nicht für das Mittagessen angemeldet werden, mögen bitte mit ausreichend 

gefüllten Brotboxen für den Schultag ausgestattet werden. Nicht zum Essen angemeldete 

Kinder machen auch um 13.15 Uhr eine Mittagspause. 
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Mittagessen in der Ferienbetreuung  

 

Auch in den Ferienbetreuungen kann ein warmes Mittagessen bestellt werden (hier: 5,- € pro 

Mittagessen). Die Kosten hierfür kommen zu den Betreuungskosten (siehe oben – 4.) noch 

hinzu. 

 

In den Ferienbetreuungen ist Mittagessen nur für die ganze Woche buchbar.  

Nicht für einzelne Tage. 

 

Im Falle einer Erkrankung des Kindes während der Ferienbetreuung, ist das Mittagessen 

dennoch zu bezahlen, da eine kurzfristige Abbestellung nicht möglich ist. Das Essen kann aber 

vor Ort in der Reichenberg-Schule (Beerfurther Str. 24, 64385 Reichelsheim) abgeholt werden 

(Transport-Boxen nicht vergessen !!!). 

 

Auch in der Ferienbetreuung gilt: Kinder, die nicht für das Mittagessen angemeldet werden, 

mögen bitte mit ausreichend gefüllten Brotboxen für den gesamten Tag ausgestattet werden. 

Nicht zum Essen angemeldete Kinder machen auch eine Mittagspause. 

 

 

8. Planungssicherheit 
 

Änderungen der Betreuungsvarianten und / oder beim Mittagessen sind nur (noch) zum 01.02. 

eines Jahres (Beginn 2. Halbjahr des Schuljahres) und zu Beginn eines neuen Schuljahres 

möglich.  

 

Zwischenzeitig vorgenommene Änderungen im Anmeldeportal greifen auch nur zu diesen 

Zeitpunkten. 

 

 

9. Rücktrittsrecht 
 

Bei Zahlungsverzug von mehr als zwei Monaten und bei Verstößen gegen die Hausordnung 

der Grundschule Beerfurth im Wiederholungsfall, ist der Träger berechtigt, von dem mit der 

Anmeldung geschlossenen Betreuungsvertrag zurückzutreten und die Betreuung eines 

Kindes zu beenden.  

 

Gleiches gilt, wenn den Anweisungen des pädagogischen Personals von Kind und 

Personensorgeberechtigten / Erziehungsberechtigten nicht Folge geleistet wird, oder durch 

das Verhalten eines Kindes die Sicherheit und Ordnung der Betreuungseinrichtung oder 

andere Kinder gefährdet werden. Eine verhaltensbedingte vorübergehende Suspendierung 

eines Kindes vom Betreuungsangebot ist ebenfalls möglich, führt jedoch nicht zu einer 

Reduzierung der monatlich evtl. anfallenden Gebühren. 
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10. Datenschutz 
 

Die persönlichen Daten von Kindern und Sorgeberechtigten unterliegen dem gesetzlichen 

Datenschutz. Die DSGVO in ihrer Gültigkeit wird beachtet. Die Eltern erklären sich 

einverstanden, dass in pädagogischen Fällen Daten mit der Leitung der Schule oder den 

zuständigen Klassenleitungen ausgetauscht und Absprachen zur Betreuung des Kindes 

getroffen werden können. 

 

 

Oliver Hülsermann 

Geschäftsführung 

AWO Kreisverband Odenwaldkreis 
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AWO Kreisverband Odenwaldkreis e. V. 

Stadtring 168 

64720 Michelstadt 

 

 

VERBINDLICHE ANMELDUNG 

Frühbetreuung 

Grundschule Beerfurth 
 

Schuljahr 2026/27 – 1. Halbjahr 

 

 

Hiermit melde ich folgendes Kind verbindlich für die Frühbetreuung an der Grundschule 

Beerfurth für das 1. Halbjahr des Schuljahres 2026/27 an: 

 

Name des Kindes ________________________________________________________ 

 

Anschrift  ________________________________________________________ 

 

   ________________________________________________________ 

 

Geburtsdatum  ________________________________________________________ 

 

Klasse  

(ab Schuljahr 2026/27) ________________________________________________________ 

 

 

Stammdaten der / des Personensorgeberechtigten 

 

Vor-/ und Zuname ________________________________________________________ 

 

Anschrift  ________________________________________________________ 

 

   ________________________________________________________ 

 

Telefon  ________________________________________________________ 

 

Mailanschrift  ________________________________________________________ 
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Buchung der jeweiligen Tage für die Frühbetreuung 

Ich buche die Frühbetreuungen an folgenden Tagen (jeweils 7.30 – 8.35 Uhr / bitte jeweils 

ankreuzen): 

 

__ montags 

 

__ dienstags   

 

__ mittwochs 

 

__ donnerstags 

 

__ freitags 

 

Frühbetreuungen sind kostenfrei, wenn das Kind am Mittag auch in einer Betreuung bis 14.30 

Uhr / 15.30 Uhr angemeldet ist. 

 

Ansonsten kostet die Frühbetreuung 12,- € pro angemeldeten Tag im Monat. 

 

Anmeldefrist: 17.06.2026 

 

Dann ist diese Anmeldung verbindlich und mindestens bis zum 31.08.2026 gültig. Sollten 

Änderungen ab dem 01.09.2026 nötig sein, so können diese vom 10.08.2026 – 31.08.2026 

per Mail schriftlich vorgenommen werden unter: gta@awo-odenwald.de 

 

Geht bis zum 31.08.2026 keine Änderung dieser Anmeldung ein, so wird die Anmeldung zur 

Frühbetreuung automatisch bis zum 31.01.2027 verbindlich. 

 

Dann endet sie. Ein neues Anmeldeformular für das 2. Halbjahr des Schuljahres 2026/27 wird 

rechtzeitig zur Verfügung gestellt. 

 

Die Anmeldung mit ausgefülltem SEPA-Mandat kann bis zum 17.06.2026 wie folgt eingereicht 

werden: 

 

Mail: 

gta@awo-odenwald.de 

 

Persönlich: 

Abgabe beim Betreuungspersonal in der Schule 

 

 

 

Ort / Datum ___________________________ Unterschrift ___________________________ 

 

 

 

 

 

mailto:gta@awo-odenwald.de
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12 
 

AWO 

Odenwald 

SEPA – Lastschriftmandat für Frühbetreuung 
(für SEPA-Basis-Lastschriftverfahren) 

 

 

Ich/Wir ermächtige(n) den AWO Kreisverband Odenwaldkreis e. V. Zahlungen von 

meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser 

Kreditinstitut an, die vom AWO Kreisverband Odenwaldkreis e. V. auf mein/unser Konto 

gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, 

die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem 

Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Kontoinhaber (Vorname, Name) 

 

 

Straße und Hausnummer 

 

 

PLZ und Ort 

 

 

Land 

 

 

 

IBAN 

 
BIC 

 

Mir/uns ist bekannt, das im Falle einer Nichteinlösung Bankrückbuchungsgebühren sowie 

Verwaltungskosten von 5,00 € entstehen. Die entstandenen Kosten werden in einem solchen 

Falle von mir/uns übernommen. 

Diese Erklärung hat so lange Gültigkeit, bis ich/wir sie beim AWO Kreisverband Odenwaldkreis e. 

V. schriftlich widerrufen. 

 

Ort und Datum 

 

 

 

 

Unterschrift(en) 

 

Name und Anschrift des Zahlungsempfängers (Gläubiger) 

 

AWO Kreisverband Odenwaldkreis e. V. 

Stadtring 168 

64720 Michelstadt 

 
Gläubiger-Identifikationsnummer 

 

DE 32 ZZZ00001028563 


